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Otze, den 26.10.2020  

 

Ergänzungen zum bestehenden Hygieneplan der Grundschule Otze 

und zum Niedersächsischen Rahmenhygieneplan Corona Schule –  

Version 3.2 vom 22.10.20 

 

Im Zusammenhang mit den besonderen Anforderungen zum Entgegenwirken der weiteren 

Verbreitung des Coronavirus gelten bis auf weiteres folgende Richtlinien: 

 

Grundsätzlich sind die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Maßnahmen, die von der 

Niedersächsischen Landesregierung beschlossenen Hygiene- und Abstandsregeln sowie der 

Hygieneplan der Stadt Burgdorf für uns als Schulgemeinschaft verbindlich, wie sie zuletzt 

in der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz von Neuinfektionen mit dem Corona-Virus 

vom 10.07.2020 konkretisiert wurden. 

 

Folgende Verhaltensweisen gelten in der Grundschule Otze: 

 

Grundsätzliche Organisation: 

 Die Kinder sind im Szenario A in Kohorten organisiert. Die Eingangsstufe bildet 

eine Kohorte, wie auch die Jahrgänge 3 und 4. 

 Jede Kohorte bleibt i.d.R. im eigenen Trakt. Die Eingangsstufe hat den Trakt 

rechts vom Haupteingang, die Jahrgänge 3 und 4 links vom Haupteingang. 

 Die Kohorten haben auf dem Schulhof getrennte Pausen voneinander, gehen zu 

unterschiedlichen Zeiten Mittagessen und auch die Nachmittagsangebote finden 

nur im jeweiligen Trakt statt. (Bei Szenario B entfallen die Ganztagsangebote). 

 Der Mehrzweckraum, die Pausenhalle, das Schützenhaus (Mensa) und die 

Turnhalle kann von beiden Kohorten betreten und genutzt werden. Entsprechend 

muss an diesen Begegnungsplätzen, wie auch auf den Wegen und Fluren dorthin, 

ein Mundschutz getragen werden.  

 An der Bushaltestelle, in Bussen und Taxen (auch bei der Fahrt zum 

Schwimmunterricht) ist ebenfalls eine Maske zu tragen. 

 In den Fluren herrscht zukünftig „Rechtsverkehr“. Dieser wird mit 

entsprechenden Symbolen ausgewiesen. 

 Die Schülerinnen und Schüler betreten das Schulgebäude mit Maske durch die 

jeweilige Notausgangstür ihres Klassenraums. Die Klasse 1/2c benutzt den 

Schulhofeingang. Sie werden von der jeweils unterrichtenden Lehrkraft vor 

Unterrichtsbeginn ab 07.50 Uhr und nach den Pausen draußen in Empfang 

genommen. 

 Sollte Szenario B in Kraft treten, betreten die Notgruppenkinder das 

Schulgebäude durch den Haupteingang. 

 Beim Betreten der Schule die Hände waschen oder desinfizieren. 

 

Zusätzliche hygienische Schutzmaßnahmen: 

 Wo es möglich ist, soll der Abstand trotz des Kohortenprinzips weiterhin gewahrt 

werden. Entsprechend begrüßen sich die Kinder kontaktfrei und spielen auch ohne 

Körperkontakt. 
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 Die Hände werden weiterhin mehrmals täglich mit Seife ausreichend (min. 20 

Sek) gewaschen. 

 Die Berührung von Auge, Nase und Mund sollte möglichst vermieden werden. 

 Auf das Husten und Niesen in die Armbeuge ist zu achten. 

 Für die ausreichende Belüftung in allen Unterrichtsräumen sowie der Sporthalle 

ist das „20 – 5 – 20 Prinzip“ (20 Minuten Unterricht, 5 Minuten lüften, 20 

Minuten Unterricht) zu befolgen. Die Lüftung hat als eine Stoßlüftung bzw. 

Querlüftung durch möglichst vollständig geöffnete Fenster zu erfolgen (in 

Abhängigkeit von der Außentemperatur über 3 bis 10 Minuten).   

 Während des Lüftens kann grundsätzlich Unterricht stattfinden.  

 In den Pausen kann und sollte darüber hinaus länger gelüftet werden.  

 Für gebrauchte Taschentücher werden die dafür vorgesehenen, geschlossenen 

Mülleimer benutzt. 

 Alle Kinder bringen bitte eine separate Brotdose für ihren Mundschutz mit. 

 Für das Einnehmen von Speisen gelten beim Frühstück und während des 

Mittagessens in der Mensa folgende Regeln: Persönliche Hygieneregeln beachten, 

kein Herumreichen von Brotdosen, kein Austausch oder Probieren von Speisen, 

Trinkflaschen und Lebensmitteln untereinander. 

 

Im Krankheitsfall und bei Verdacht: 

 Bei Krankheitssymptomen muss ein Kind 24 Stunden zu Hause beobachtet werden. 

Das weitere Vorgehen ist auf Seite 7 des Rahmenhygieneplans beschrieben. 

 Zeigt ein Kind im Laufe des Schulvormittags Krankheitssymptome, wird es von der 

Kohorte getrennt und unverzüglich von den Eltern abgeholt. Es darf nicht weiter 

am Unterricht teilnehmen. 

 

Es ist darauf zu achten, dass die Größe der Unterrichtsräume den Abstands- und 

Hygienebestimmungen – wie sie im Leitfaden „Schule in Coronazeiten 2.0“ des Nds. KM für 

Schulleitungen, Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter an Schulen vom 06.07.2020 

veröffentlicht wurden – in allen Szenarien gerecht werden. Dies gilt im Besonderen auch für 

die Nutzung des Lehrerzimmers, der Teeküche, des Kopierraums etc.  

 

Für die Nutzung des schuleigenen Geschirrs im Lehrerzimmer und der Schulküche ist eine 

Reinigung mithilfe des Geschirrspülers empfohlen. Das Reinigungsprogramm des 

Geschirrspülers sollte mind. auf 60°C eingestellt sein, um eine effiziente Reinigung zu 

ermöglichen. 

 

Die Schule achtet auf ausreichend vorhandenes Hygienematerial, Gegenstände des täglichen  

Gebrauchs wie Tastaturen, Fernbedienungen, Kopierer etc. werden täglich gereinigt. Die 

Reinigung der Tastaturen im Computerraum übernimmt die jeweilige Lehrkraft, die mit den 

Kindern gearbeitet hat.  

 

Persönliche Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte 

dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden.  

 

Die Weitergabe oder gemeinsame Benutzung von Gegenständen, die intensiv mit den 

Händen oder dem Gesicht berührt werden, sollte möglichst vermieden werden. Gegenstände, 
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die ausnahmsweise von mehreren Personen genutzt werden, sind zwischen den Nutzungen 

mit den bereitgestellten Reinigungsmitteln zu reinigen.  

Ist eine Reinigung nicht möglich, so haben sich die Nutzenden vor und nach der Benutzung 

die Hände gründlich mit Seife zu waschen oder zu desinfizieren. 

 

Die Toilettenräume werden nur einzeln betreten. Dafür klammert ein Kind seinen Namen an 

das Türschild, damit folgende Kinder wissen, dass sie den Vorraum noch nicht betreten 

können. Die Kohorte der Jahrgänge 1 und 2 nutzt die Toiletten neben dem Hausmeisterraum. 

Die Kohorte der Jahrgänge 3 und 4 nutzt die Schulhoftoiletten. 

 

Besprechungen und Konferenzen können im eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A) 

wieder in der Schule im Mehrzweckraum stattfinden. Tritt Szenario B in Kraft, finden 

Besprechungen und Konferenzen mit mehr als zwei Personen wieder ausschließlich über 

Videokonferenzen statt. 

 

Elterngespräche werden über Mail vereinbart und dann über Telefon oder in der Schule 

geführt. 

 

Elternabende können unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder stattfinden. 

 

Die Pausen auf dem Schulhof finden umschichtig statt. Auf dem Schulhof muss keine 

Maske getragen werden. Auf die Abstandsregeln ist aber auch hier zu achten. Dies ist 

besonders zu Beginn und bei Verlassen der Pausen zu beachten. 

 

Jeder Besucher und jede Besucherin (Eltern, Handwerker, etc.) muss sich vorab im 

Sekretariat telefonisch (05136-878660) anmelden und darf die Schule nur über den 

Haupteingang (Pausenhalle) betreten. Dort muss sich jede Person, die an dem Tag nicht 

regulär in der Schule tätig ist, in das Besucherbuch eintragen. 

Es sollen sich nicht mehr als vier Personen in der Pausenhalle aufhalten. 

Das Sekretariat und das angrenzende Büro der Schulleitung sind ausschließlich von der 

Schulleiterin, der Schulverwaltungskraft und max. einer weiteren Person zu betreten.  

 

Das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln ist von den Lehrkräften mit den 

Schülerinnen und Schülern regelmäßig zu thematisieren, wobei an das bereits vorhandene 

Vorwissen angeknüpft werden soll und ggf. weitere Verbesserungen aufgenommen werden 

können. Die unterrichtende Lehrkraft dokumentiert abweichende Umstände (Abwesenheit 

von Kindern, Maske vergessen etc.) im Klassenbuch. 

 

Typische Symptome von Covid-19 sind Husten, Fieber, Müdigkeit und Atembeschwerden. Für 

bestätigte Covid-19 Erkrankungen besteht eine Meldepflicht gegenüber der Schule. 

(Rundverfügung 1-2020 der NLSchB- Verfahren und Meldepflichten bei Coronavirus (SARS-

CoV-2)). 

 

 

      

 

 


